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1.
Der Zweck dieser Stiftung ist: hülfsbedürftigen Ad- 

vocaten, deren Wittwen und deren Waisen Unterstützung 

zu gewähren.

Anmerkung: Unter Waisen aber sind lediglich nur vater­
lose Kinder vor erreichtem 21. Lebensjahre zu 
verstehen, — wogegen aber unverehelichte Töch­
ter auch im höheren Alter und bei erwiesener 
Hülfsbedürftigkeit Anspruch auf Unterstützung 
behalten sollen, jedoch ist die Erlangung sol­
cher von der besonderen Entscheidung der Ge­
neral-Versammlung abhängig.

2.
Zum Andenken an den Tag, an welchem die Idee 

zur Gründung einer Advocatcn-Stiftung zur Unterstützung 
hülfsbedürftiger Advocate» und deren Angehörigen feste Wur­

zel gefaßt, soll der Stiftungstag auf den 27. December 
bestimmt werden.

3.
Diejenigen Advocate», welche diese Statuten unter­

zeichnet haben, werden als die Stifter dieser Stiftung 

angesehen.
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Für die Zukunft qualificirt sich zur Aufnahme in 

diese Stiftung jeder Advocat, der bereits drei Jahre 
practicirt hat. — Die Aufnahme geschieht durch Ballo­

tement nach Stimmenmehrheit von zwei Drittheil der 
Anwesenden. Wer aber sechs Jahre practicirt und sich 

zur Aufnahme in diese Stiftung nicht gemeldet hat, kann 

ferner gar nicht mehr ausgenommen werden.

S.
Wer für sich, seine Gattin und Kinder ein Anrecht 

auf Unterstützung aus dieser Stiftung erhalten will, muß 
bis zu seinem Ableben oder bis zum Eintritte des Unter­

stützungsfalles Mitglied dieser Stiftung gewesen oder nach 

Aufgebung seines Berufs als Advocat durch Fortzahlung 

der jährlichen Beiträge Mitglied geblieben sein; — dies 

und die wirkliche, von zweien Mitgliedern oder sonst ge­
hörig bescheinigte Hülfsbedürftigkeit sind die einzigen Be­

dingungen jener Unterstützung.

6.
Der Fond, aus welchem die Unterstützungen verab­

reicht werden, wird durch Beiträge der Advoeaten oder 
durch Schenkungen und Vermächtnisse derselben, wie an­

derer Personen gebildet.

7.
Die hier unterzeichneten Stifter haben zur Bildung 

eines ersten Fonds durch freiwillige Beiträge, das Ge- 
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sammt- Capital von Einem Tausend vier Hundert und 

fünfzig Rubeln Silber dargebracht und verpflichten sich 

außerdem zu einem jährlichen Pränumerations-Beitrage 
von zwanzig Rubeln Silber an jedem Stiftungstage oder 
in Q-uartalzahlungen von je fünf Rubeln Silber. Jedes 

neu eintretende Mitglied hat ein Eintrittsgeld von fünf­
zig Rubeln Silber und außerdem ebenfalls einen Jahres­

beitrag von zwanzig Rubeln Silber in vorangegebener 
Weise zu entrichten. Die Jahreszahlungen können auch 

für mehrere Jahre voraus geleistet werden. Wer bis 
zum nächsten Stiftungstage seinen jährlichen Beitrag nicht 

entrichtet hat, wird nach vorhergegangener Mahnung als 

aus dieser Stiftung ausgetreten betrachtet und geht da­
durch selbstverständlich aller Ansprüche wegen seiner seit­

her geleisteten Zahlungen verlustig.

8.
Damit sich ein einigermaßen bedeutendes Capital für 

den Zweck dieser Stiftung bilde, soll vor dem 27. De­
cember 1868 keine Auszahlung von Unterstützungen statt­

finden, sondern sind bis dahin die gezahlten Eintrittsgel­

der und jährlichen Beiträge, so wie die mittlerweile ge­

wonnenen Renten zum Capital-Fond zu schlagen. Auch 
nach dem Ablauf dieser Frist werden die Eintrittsgelder 

und die nicht vertheilten jährlichen Beiträge und Renten 
zum Stiftungs-Capital geschlagen. >

9.
Von den, nach dieser Frist einfließenden jährlichen 

Beiträgen können, wenn die Nothwendigkeit es erheischt, 
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nur drei Viertheile, — die Renten des bis dahin gebil­
deten Capital-Fonds aber gänzlich zu Unterstützungen 

verwendet werden; — was aber ein Mal nach § 8. 
zum Capital-Fond zugeschlagen worden, darf nie mehr 

angegriffen werden.

IO*
Die bis zu dem Zeitpunkt der Austheilung von Un­

terstützungen dieser Stiftung zusiießenden Gelder sollen 

in rententragenden durchaus sicheren Papieren angelegt 

werden.

11,
Die Unterstützungen können entweder temporäre sein, 

d. h an Solche, die durch vorübergehende Ursachen ihrer 
Subsistenz-Mittel beraubt sind, oder jährliche an Solche, 

die durch Alter, unheilbare Krankheit oder sonst unver­

schuldete Veranlassung erwerblos geworden sind; — in 
allen Fällen aber hören die Unterstützungen auf, sobald 
der Grund derselben wegfällt.

12.
Die Größe der Unterstützungen richtet sich nach der 

Zahl der Participienten und dem Grade der HülfSbe- 

dürftigkeit, und wird dem hiezu disponiblen Fond ent­

sprechend von der allgemeinen Versammlung der Theil­

nehmer dieser Stiftung bestimmt, — wogegen aber we­

gen Zunahme der Zahl Hülfsbedürftiger einmal bestimmte 
Unterstützungen weder vermindert, noch entzogen werden 
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dürfen. — Beschläge auf diese Unterstützungen werden 

nicht angenommen.

13.
Die Gesuche um Verabreichung von Unterstützungen 

werden an das curatorium dieser Stiftung schriftlich ge­

richtet.

ia.
Ueber den Empfang einer Unterstützung wird von 

dem, der solche genießt oder, im Falle seiner Abwesenheit 

von hier, von zweien hiesigen Mitgliedern dieser Stiftung 

in seinem Namen quittirt.

13.
Dafern ein Mitglied dieser Stiftung sich ein un­

würdiges, allgemeinen Anstoß erregendes Betragen zu 
Schulden kommen lassen sollte, so kann dasselbe durch ei­

nen Beschluß der General-Versammlung von drei Vier­

theilen der in selbiger Anwesenden, mit Verlust aller An­
sprüche auf die von ihm seither gezahlten Beiträge, aus 

dieser Stiftung ausgeschlossen werden. Aus demselben 

Grunde und in gleicher Weise kann auch den Angehöri­

gen eines Mitgliedes Unterstützung aus dieser Stiftung 
verweigert oder eine schon bewilligte Unterstützung wieder 

entzogen werden.

16.
Die allgemeine Versammlung der Mitglieder dieser 

Stiftung findet am 27. December jedes Jahres statt, und
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wird in dieser obersten Instanz für alle Angelegenheiten 

dieser Stiftung Alles, was dieselbe betrifft, verhandelt, 

die Buch- und Cassaführung nach vorhergegangener Re­
vision durch einen besonders dazu Erwählten auf dessen 

Relation beprüft und attestirt, Abänderungen der Statu­
ten berathen und beschlossen, und die Glieder des cura- 

torii gewählt.

17.
In diesen Versammlungen entscheidet mit Ausnahme 

jedoch der in den §§ 4. und 15. vorgesehenen Fällen 

die absolute Stimmenmehrheit, bei gleichen Stimmen die 
des Vorsitzers. — Wer nicht in dieser Versammlung er­

scheint, unterwirft sich den Beschlüssen derselben.

18.
Das zur Verwaltung dieser Stiftung berufene cu- 

ratorium besteht aus dreien Mitgliedern und selbstverständ­
lich aus Solchen, die keine Unterstützung genießen. Ei­

ner von diesen hat als Vorsitzer des curatorii die Lei­

tung der Verhandlungen in dessen eigenen Sitzungen und 
in der General-Versammlung, so wie den vorkommenden 

Schriftwechsel, Einer die Buch- und Cassaführung und 
Einer das Protoeoll und die sonst vorkommenden Ver­

waltungs-Angelegenheiten zu besorgen.

19.
Die Glieder des curatorii werden immer nur auf 

ein Jahr gewählt, können jedoch nach Ablauf dieser Zeit 
wieder gewählt werden, und versammeln sich alle 3 Mo­
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nate zur Erledigung der Verwaltungs-Angelegenheiten. — 
Bei Verschiedenheit der Meinungen des curatorii ent­
scheidet ebenfalls die Stimmenmehrheit.

20.
Das curatorium hat vorzugsweise für die Begebung 

der einfließenden Gelder auf Renten, soweit dies thun- 

lich, zu sorgen, die Auszahlungen zu leisten, die Einzah- 
, fangen zu empfangen, sich soweit möglich von den Ver­

hältnissen der zu Unterstützenden zu überzeugen und der 

jährlichen General-Versammlung über alle Umstände die­

ser Stiftung Rede und Antwort zu stehen.

21.
Die Geld-Documente und baaren Gelder dieser Stif­

tung werden in einem Blechkasten aufbewahrt, der sich 
beim eaffaführenden Vorsteher befindet; dieser Kasten muß 

mit 3 Schlössern versehen sein, zu deren jedem je Einer 
der Curatoren einen Schlüssel hat.

22.
Das curatorium verantwortet in solidum für al­

len durch seine Schuld der Stiftung entstehenden Schaden.

23.
Am Stiftungstage trägt das curatorium der all­

gemeinen Versammlung einen Jahresbericht über alle 
Vorfälle des verflossenen Jahres, und legt derselben alle 

von ihm unterschriebenen Bücher der Stiftung vor.
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24.
Jede General-Versammlung ist überhaupt nur dann 

beschlußfähig, wenn mindestens drei Viertheile der in 

Riga domicilirenden Mitglieder stch eingefunden.

25.
Abänderungen der Statuten und Zusätze zu 'densel­

ben können nur, nachdem sie in einer General-VersamM­
lung berathen worden, erst in einer dazu besonders ein­

berufenen zweiten General-Versammlung durch Stimmen­

mehrheit beschlossen werden.

Zur Urkunde dessen, so wie zur Erwerbung obrig­

keitlicher Bestätigung dieser Statuten sind dieselben von 
den Stiftern in zwei gleichlautenden Exemplaren eigen­

händig unterzeichnet.

So geschehen zu Riga am 3. Juli 1859.

LdoW Rie ne mann.
Bernhard Tielemann v. Hu icke th oven.
R. Büngner.
H. Laviezet.
Joh. Gustav Rieseritzky.
TEofh. Bienemann.
Reinhold Victor Stoffregen.
Üttomor Haken.
L Berent.
w. Petersen.
fl(6. Röder.
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a. W. pondjet. 
Th. Hermann. 
UhOemar Lrtzt. 
3. E. Utefrofe. 
E. Lteischer. 
TÜ. Howmann. 
Rnrchard o. R tot. 
fl. Höppener.
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Auf Befehl
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Neuffen 
rc. rc. rc. ertheilt der Nath der Kaiserlichen Stadt Riga auf das 
sub praes, d. d. 16. Juli 1859 eingereichte Gesuch des Herrn 
Advocaten Adolph Bienemann für sich und die Mehrzahl seiner 
Collegen d. d. 16. Juli c. um Bestätigung der Statuten zu 
einer wohlthätigen Stiftung der hiesigen Advocaten, deren Witt- 
wen und Waisen, folgende

Resolution:
Daß bemeldete Statuten, da selbige nichts Widergesetzliches ent- 

I halten, vielmehr einen wohlthätigen Zweck haben, unter Aufbewah­
rung des eingereichten Duplicats dieser Statuten im Stadtarchive, 
und unter der ausdrücklichen Bedingung, daß etwanige Abänderungen 
und Zusätze zu den qu. Statuten zur Approbation an den Rigaschen 
Rath gebracht werden müssen, desmittelst zu bestätigen seien.

Riga Rathhaus, den 23. Juli 1859.

<ь. s.)
R. Behling,

stellv. Ober-Secretär.


